
FAMILIENFERIENWERK IM FAMILIENBUND 
DER KATHOLIKEN IM BISTUM AUGSBURG E. V. 

PREISL ISTE 
gültig ab 01.01.2023 

 

Haus St. Christophorus 
Nonnenhorn / Bodensee 

Miete für 
Ferienhaus 

Preiskategorie A 
für Familien 
(gemeinnützig) 

Preiskategorie B 
für Familien und  
sonstige Personen 

Belegung bis  

8 Personen 
110,00 € 120,00 € 

Belegung bis  

6 Personen 
 100,00 €   110,00 € 

Belegung bis 

4 Personen 
 90,00 €   100,00 € 

Belegung bis 

2 Personen 
 84,00 €   95,00 € 

Preise ohne Verpflegung / Tag 

zuzügl. Nebengebühren 

Telefon je angefangene Minute   0,15 € 

Kurabgabe ab 16 Jahren v. 01.04. – 31.10. 3,30 € 

      01.11. – 31.03. 1,80 € 

Zuschlag für Aufenthalte unter 5 Tagen  

im Zeitraum vom 01.05.—31.10. (einmalig)

Ferienhaus - bis 4 Personen   20,00 € 

Ferienhaus - bis 8 Personen   30,00 € 

Zusatzübernachtung pro Tag 
(nicht auf dem Anmeldeformular gemeldete Personen) 
Erwachsener    20,00 € 
Kind    10,00 € 
zuzügl. Kurabgabe   

Jede Zusatzübernachtung ist der Hausverwaltung zu 
melden und unmittelbar vor Ort zu vergüten. 

Bei Belegung eines Bungalows mit nur 2 Erwach-
senen reservieren wir folgende Räume: Wohn-
zimmer, Elternschlafzimmer, Küche, 1 Dusche 
mit WC und Terrasse. 

Für Familien mit 2 Kindern steht 1 Kinderzimmer 
mit 2 Betten zur Verfügung (je nach Alter u. Ge-
schlecht). 

Bei Beanspruchung eines weiteren Einzelzimmers: 
Kosten pro Tag 10,00 € für die Dauer des Auf-
enthaltes. Falls zusätzlich ein Einzelzimmer ge-
wünscht wird, dies bitte bei der Anmeldung ver-
merken und kurz begründen. 

Während der Schulferienzeiten wird von der Kü-
che 1—2 x wöchentlich ein frisch gekochtes Mit-
tag- oder Abendessen zu günstigen Preisen an-
geboten—nähere Info bei der Hausverwaltung. 
 
Die günstigeren Preise (A) für die gemeinnützige 
Familien– und Seniorenerholung gelten für Gäste 
die eine festgesetzte Einkommensgrenze nicht 
überschreiten (maßgebend ist § 53 Nr. 2 Abga-
benordnung), ein Familienmitglied mit einer Be-
hinderung (GdB > 80) oder wenn der Familie eine 
medizinische Erholungsbedürftigkeit attestiert 
wird (Nachweis ärztl. Attest). Weitere Infos unter 
https://www.bag-familienerholung.de/ 
 
Zuschussmöglichkeiten für Familienferien 
Für kinderreiche und einkommensschwache Fa-
milien, für Alleinerziehende oder Familien mit 
behinderten Angehörigen gibt es Individualzu-
schüsse der Bundesländer für den Familienur-
laub. Weitere Informationen erhalten Sie unter 

a) Bundesland Bayern -
https://www.zbfs.bayern.de/foerderung/familie/ 
erholung/index.php 
Anträge bearbeitet das Zentrum Bayern Familie 
und Soziales, PGVI 5, Hegelstr. 2, 95447 Bay-
reuth, Tel.: 0921/605-3688 

b) Familien aus allen weiteren Bundesländern 
können sich über die Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Familienerholung informieren -
https://www.bag-familienerholung.de (Zu-
schüsse und Preise) 
 
Informationen 
unter www.familienferienwerk-nonnenhorn.de   
E-Mail: familienferienwerk@bistum-augsburg.de 
Tel.: 0821/3166-8855  


